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EDITORIAL

Bereits Mitte März 2023 hatte das Bayerische 

Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA) 

über eine koordinierte Prüfung zu Stellung 
und Aufgaben von Datenschutzbeauftragten 
berichtet. Koordiniert durch den Europäi-

schen Datenschutzausschuss (EDSA) widmet 

sich die Prüfaktion der Stellung und den Auf-

gaben der Datenschutzbeauftragten. Die ge-

meinsame Prüfaktion soll den Rahmen für eine 

genaue Analyse der derzeitigen Handlungsbe-

dingungen in der betrieblichen Praxis und für 

den Austausch der Datenschutzbehörden über 

mögliche Verbesserungen oder auch Abhilfe-

maßnahmen bilden.

Im Mittelpunkt der Prüfung stehen neben 

Fragen der Qualifikation und der Ressourcen-

ausstattung vor allem mögliche Beeinträch-

tigungen der unabhängigen und effektiven 

Aufgabenwahrnehmung. Insbesondere die 

Ausübung von Zusatzfunktionen kann dabei 

Interessenkonflikte begründen, wie etwa bei 

Compliance-Beauftragten, IT-Verantwortlichen 

bzw. Personalverantwortlichen. Besonderes 

Augenmerk gilt außerdem der Anforderung, 

dass Datenschutzbeauftragte unmittelbar der 

höchsten Managementebene des Verantwort-

lichen oder des Auftragsverarbeiters zu berich-

ten haben. Unter den beteiligten 26 europäi-

schen Datenschutzaufsichtsbehörden scheint 

nur das BayLDA als deutsche Aufsichtsbehörde 

dabei zu sein.

Dies sollte Datenschutzbeauftragte und Ver-

antwortliche nicht davon abhalten, anhand 

des bereits öffentlich abrufbaren Fragenkata-

logs eine „Selbstevaluation“ durchführen, um 

einschätzen zu können, wo ggf. Defizite und 

Verbesserungspotenziale im Hinblick auf die 

Stellung und die Aufgaben des Datenschutzbe-

auftragten innerhalb der betrachteten Organi-

sation bestehen.

Ihr Levent Ferik

Sagen Sie uns Ihre Meinung 
kundenservice@datakontext.com

Levent Ferik

https://edpb.europa.eu/news/news/2023/launch-coordinated-enforcement-role-data-protection-officers_en
https://edpb.europa.eu/news/news/2023/launch-coordinated-enforcement-role-data-protection-officers_en
https://www.lda.bayern.de/media/pm/pm2023_03.pdf
https://www.iitr.de/blog/baylda-fragebogen-benennung-stellung-datenschutzbeauftragte/20064/
https://www.iitr.de/blog/baylda-fragebogen-benennung-stellung-datenschutzbeauftragte/20064/
mailto:kundenservice%40datakontext.com?subject=
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Wie auch das ITSiG sieht die DS-GVO jedoch keine Definition für das 

Tatbestandsmerkmal des Stands der Technik vor. Gleiches gilt für das 

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).

Auch im Hinblick auf die Entwicklung, Gestaltung, Auswahl und Nut-

zung von Anwendungen, Diensten und Produkten, die entweder auf der 

Verarbeitung von personenbezogenen Daten beruhen oder zur Erfül-

lung ihrer Aufgaben personenbezogene Daten verarbeiten (Art. 25 DS-

GVO), sollen die Hersteller von Produkten, Diensten und Anwendungen 

ermutigt werden, das Recht auf Datenschutz bei der Entwicklung und 

Gestaltung der Produkte, Dienste und Anwendungen zu berücksichtigen 

und unter gebührender Berücksichtigung des Stands der Technik sicher-

zustellen, dass Verantwortliche und Verarbeiter in der Lage sind, ihren 

Datenschutzpflichten nachzukommen.

Das vom TeleTrusT – Bundesverband IT-Sicherheit e. V. veröffentlichte 

Dokument zum „Stand der Technik“  in der IT-Security gibt vor die-

sem Hintergrund konkrete Hinweise und Handlungsempfehlungen. Die 

Handreichung soll Unternehmen, Anbietern und Dienstleistern Hilfestel-

lung zur Bestimmung des Stands der Technik in der IT-Sicherheit geben 

und kann als Referenz z. B. für vertragliche Vereinbarungen, Vergabever-

fahren bzw. für die Einordnung implementierter Sicherheitsmaßnahmen 

dienen. Die nun veröffentlichte englische Fassung des Dokuments soll 

Unternehmen in allen europäischen Ländern bei der Bestimmung des 

geforderten Sicherheitsstands in der IT-Sicherheit unterstützen.

Quelle: Bundesverband IT-Sicherheit e.V. (TeleTrusT)

Teletrust aktualisiert 
Handreichung zum 
Stand der Technik

S
owohl das „Gesetz zur Erhöhung der Sicherheit informations-

technischer Systeme“ (IT-Sicherheitsgesetz bzw. ITSiG) als auch 

die europäische Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) er-

wähnen den Begriff des Stands der Technik als eine Forderung, an der 

sich die IT-Sicherheit orientieren soll.

Im Bereich des technischen Datenschutzes fordert die DS-GVO in Art. 32, 

dass zum Schutz der Rechte und Freiheiten natürlicher Personen tech-

nische und organisatorische Maßnahmen zu treffen sind, die zum einen 

risikoorientiert erfolgen sollen und zum anderen den „Stand der Tech-

nik“ berücksichtigen sollen. Hierzu haben Verantwortliche und Auftrags-

verarbeiter geeignete technische und organisatorische Maßnahmen zu 

treffen.
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https://www.teletrust.de/fileadmin/user_upload/2023-05_TeleTrusT-Handreichung_Stand_der_Technik_in_der_IT-Sicherheit_DE.pdf
https://www.teletrust.de/startseite/pressemeldung/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1556&cHash=21bb0ee9acae56dbb315e17d001da9d2
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D
ie Handbücher sollen Microsoft-Kunden helfen, die Nutzung von 

Cloud-Diensten wie Microsoft Azure , Microsoft 365  oder 

Dynamics 365 unter Berücksichtigung des IT-Grundschutzes 

sicher und erfolgreich zu gestalten. Dabei werden auch die besonderen 

Anforderungen von Bundesbehörden berücksichtigt. Die Handbücher 

sind als Leitfäden konzipiert und können kostenlos heruntergeladen 

werden. 

Die IT-Grundschutz-Handbücher von Microsoft bieten konkrete Anlei-

tungen, um den IT-Grundschutz im Kontext von Cloud-Anwendungen 

umzusetzen. Dabei werden individuelle Maßnahmen beschrieben, die 

Kunden selbst umsetzen können, um ihre Verantwortlichkeiten bezüg-

lich des IT-Grundschutzes erfolgreich zu erfüllen.

Ein Kapitel in allen drei Handbüchern richtet sich speziell an Bundesbe-

hörden und behandelt die Umsetzung von Mindeststandards des BSI zur 

Nutzung externer Cloud-Dienste.

IT-Grundschutz in der Microsoft-Cloud
Microsoft hat in Zusammenarbeit mit der HiSolutions AG drei kostenlose IT-Grundschutz-Handbücher ent-

wickelt, die auf der aktuellen Edition des IT-Grundschutz-Kompendiums des Bundesamts für Sicherheit in 

der Informationstechnik (BSI) basieren.
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https://news.microsoft.com/wp-content/uploads/prod/sites/40/2023/03/Azure_IT-Grundschutz_Workbook_DE.pdf
https://news.microsoft.com/wp-content/uploads/prod/sites/40/2023/03/Office365_IT-Grundschutz_Workbook_DE.pdf
https://news.microsoft.com/de-de/neue-leitfaeden-fuer-it-grundschutz-mit-der-microsoft-cloud/
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E-LEARNING DATENSCHUTZ

NEU
Zusatzmodule für 

Marketing & HR

Für nur 14,90 €* Ihr 

Datenschutzrisiko mindern!
*Netto-Einstiegspreis pro E-Learning-Kurs

Jetzt kostenlos testen: elearning-mit-zertifikat.de

https://elearning-mit-zertifikat.de
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und ob diese erfüllt werden, wenn die betroffenen personenbezogenen 

Daten als Tabelle in aggregierter Form übermittelt werden oder ob auch 

Auszüge aus Dokumenten oder Datenbanken bereitgestellt werden 

müssen.

Das Bundesverwaltungsgericht in Österreich bat um Klärung des Be-

griffs „Informationen“ in Art. 15 Abs. 3 Satz 3 DS-GVO. In seinem Urteil 

führt das Gericht aus, dass das Auskunftsrecht der betroffenen Person 

das Recht auf eine originalgetreue und verständliche Reproduktion 

aller personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, 

umfasst. Wenn die Zurverfügungstellung einer Kopie unerlässlich sei, 

um der betroffenen Person die wirksame Ausübung ihrer Rechte zu er-

möglichen, müsse der für die Verarbeitung Verantwortliche Auszüge aus 

Dokumenten oder Datenbanken zur Verfügung stellen, wobei die Rechte 

und Freiheiten anderer zu berücksichtigen seien.

Der Begriff „Informationen“ beziehe sich ausschließlich auf personen-

bezogene Daten, von denen der für die Verarbeitung Verantwortliche 

gemäß Satz 1 eine Kopie zur Verfügung stellen müsse.

Pressemitteilung des EuGH 

Der Pressemitteilung ist bereits die vom EuGH vorgenommene gram-

matikalische, systematische und teleologische Auslegung zu entneh-

men, die bei der Urteilsbegründung angestellt worden ist.

Vollständiges Urteil des EuGH 

EuGH urteilt zum Be-
griff „Recht auf Kopie“
Einige von der Datenschutzwelt mit Spannung 

erwartete Urteile des Europäischen Gerichtshofs 

(EuGH) wurden am 4. Mai 2023 veröffentlicht.

U
rteil des Gerichtshofs in der Rechtssache C-487/21 | Österrei-
chische Datenschutzbehörde und CRIF
Der Hintergrund des zweiten mit Spannung erwarteten Urteils 

des EuGH war ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 des Ver-

trags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), welches 

vom Bundesverwaltungsgericht (Österreich) eingereicht wurde.

Das österreichische Bundesverwaltungsgericht prüfte eine Klage gegen 

einen ablehnenden Bescheid einer Behörde. Dabei ging es um die Frage, 

welche Verpflichtungen in Art. 15 Abs. 3 Satz 1 DS-GVO festgelegt sind 
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https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2023-05/cp230071de.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=273286&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3957110
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U
rteil des Gerichtshofs in der Rechtssache C-300/21 | Österrei-
chische Post (Immaterieller Schaden im Zusammenhang mit 
der Verarbeitung personenbezogener Daten)

Dieses Urteil des Gerichtshofs befasst sich mit dem Schadenersatzan-

spruch gemäß der DS-GVO. Es wird betont, dass dieser Anspruch nur bei 

drei kumulativen Voraussetzungen geltend gemacht werden kann:

• bei einem Verstoß gegen die DS-GVO,

• bei einem daraus resultierenden materiellen oder immateriellen 

Schaden

• und bei Vorliegen eines Kausalzusammenhangs zwischen beiden.

Ein bloßer Verstoß gegen die DS-GVO reiche somit nicht aus, um einen 

Schadenersatzanspruch zu begründen – im Gegensatz zu anderen in 

der DS-GVO vorgesehenen Rechtsbehelfen, bei denen kein individuel-

ler Schaden nachgewiesen werden muss. Der Schadenersatzanspruch 

sei auch nicht auf immaterielle Schäden beschränkt, die eine gewisse 

Erheblichkeit erreichen, da eine solche Beschränkung dem weiten Ver-

ständnis des Begriffs „Schaden“ in der DS-GVO widersprechen würde. 

In Bezug auf die Regeln für die Bemessung des Schadenersatzes betont 

der Gerichtshof, dass die DS-GVO keine Bestimmungen dazu enthalte 

und dass es daher Sache der einzelnen Mitgliedstaaten sei, Klageverfah-

ren und Kriterien zur Ermittlung des Schadenumfangs festzulegen. Der 

Schadenersatzanspruch solle sicherstellen, dass ein vollständiger und 

wirksamer Schadenersatz für erlittene Schäden gewährleistet wird.

Schadenersatz ist kein Reflex auf Verstoß 
gegen die DS-GVO
Einige von der Datenschutzwelt mit Spannung erwartete Urteile des Europäischen Gerichtshofs wurden 

am 4. Mai 2023 veröffentlicht.
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D
er EDSA hat einen Leitfaden herausgegeben, der Kleinunterneh-

mern dabei helfen soll, den Anforderungen des Datenschutzes 

besser gerecht zu werden. Der Leitfaden zielt darauf ab, das 

Bewusstsein für die Anforderungen der DS-GVO zu schärfen und KMU 

praxisrelevante Informationen über die Einhaltung der DS-GVO in einem 

zugänglichen und leicht verständlichen Format zur Verfügung zu stellen. 

Er enthält konkrete Umsetzungsbeispiele, die der EDSA in seiner fünf-

jährigen Erfahrung mit der DS-GVO gesammelt hat.

Der Leitfaden deckt verschiedene Aspekte der DS-GVO ab – von den 

Grundlagen des Datenschutzes bis hin zu den Rechten der Betroffenen, 

dem Umgang mit Datenpannen und vielem mehr. Der Leitfaden wird 

abgerundet durch Videos, Infografiken, interaktive Flussdiagramme und 

andere praktische Materialien, die KMU bei der Umsetzung des Daten-

schutzes in die Praxis helfen sollen. Darüber hinaus enthält der Leitfa-

den einen Überblick über praktische Materialien, die von den nationalen 

Datenschutzbehörden für KMU entwickelt wurden.

Der Leitfaden liegt derzeit in englischer Sprache vor und wird im Laufe 

der Zeit auch in anderen EU-Sprachen zur Verfügung gestellt werden.

Quelle: EDSA

DS-GVO-Leitfaden für Kleinunternehmen
Neben der Unterstützung im Bereich der Cybersicherheit durch das Bundesamt für Sicherheit in der Infor-

mationstechnik (BSI) erhalten interessierte Kleinunternehmen auch durch den Europäischen Datenschut-

zausschuss (EDSA) wichtige Informationen , um sich in puncto Datenschutz professioneller und damit 

rechtssicherer aufzustellen.
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https://edpb.europa.eu/sme-data-protection-guide/home_en
https://edpb.europa.eu/sme-data-protection-guide/home_en
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CyberRisikoCheck für 
Klein- und Kleinstun-
ternehmen

D
em jährlichen BSI-Bericht „Lage der IT-Sicherheit in Deutsch-

land 2022“  ist zu entnehmen, dass 2,6 Millionen kleine und 

mittlere Unternehmen (KMU) in Deutschland vor den Herausfor-

derungen der Digitalisierung und damit einhergehend der Cybersicher-

heit stehen. Dieser Teilbereich von Unternehmen, der anteilmäßig 99,4 

Prozent der deutschen Wirtschaftsunternehmen ausmacht, gliedert sich 

wie folgt auf:

 81,9 % Kleinstunternehmen

 1,9 % Kleinunternehmen

 2,6 % Mittlere Unternehmen

 0,6 % Große Unternehmen

Weiter auf DataAgenda lesen 
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10. Hamburger 
Datenschutztage
Datenschutz – weil so viel auf dem Spiel steht

Konferenz: 15.–16.06.2023

Pre-Seminar: 14.06.2023

Jetzt anmelden: www.datakontext.com/ds-tage
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https://www.bsi.bund.de/DE/Service-Navi/Publikationen/Lagebericht/lagebericht_node.html
https://dataagenda.de/cyberrisikocheck-fuer-kleine-und-kleinstunternehmen/
https://www.datakontext.com/ds-tage
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E
s braucht nicht viel Fantasie, um zu erkennen, wie schnell ein 

Unternehmen eine hart erarbeitete Beziehung zu seinen Kunden 

durch eine schlechte Nutzung generativer KI beschädigen kann. 

Doch auch wenn die Technologie neu ist, bleiben die Grundsätze des 

Datenschutzrechts die gleichen, und es gibt einen klaren Fahrplan für 

Unternehmen, um Innovationen so zu gestalten, dass die Privatsphäre 

der Menschen gewahrt bleibt.

Organisationen, die generative KI entwickeln oder einsetzen, sollten 

ihre Datenschutzverpflichtungen von Anfang an berücksichtigen und 

einen Ansatz des Datenschutzes durch Design und durch Voreinstellung 

verfolgen (Art. 25 DS-GVO). Dies ist nicht optional, sondern gesetzlich 

vorgeschrieben, sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden. 

Das Datenschutzrecht gilt dabei auch dann, wenn die personenbezoge-

nen Daten, die verarbeitet werden, aus öffentlich zugänglichen Quellen 

stammen.

Die Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit (GDD e. V.) hat 

einen Fragenkatalog  erstellt, den Unternehmen, die generative KI ent-

wickeln oder verwenden, die personenbezogene Daten verarbeitet, im 

Vorfeld berücksichtigen sollten.

Fragenkatalog zum Einsatz von ChatGPT
Generative künstliche Intelligenz (KI) kann, wie jede andere Technologie, auch Risiken für den Daten-

schutz bergen, wenn sie nicht verantwortungsvoll eingesetzt wird.
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https://www.gdd.de/downloads/aktuelles/stellungnahmen/ChatGPTimUnternehmen.pdf
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und Verfahren werden angepasst. Neues Material zur Verbesserung 

der Einsatzbereitschaft soll nun wesentlich schneller bei der Truppe 

ankommen.

Dass bei der Erstellung der Orientierungshilfe eine Beschleunigung des 

Beschaffungswesens die maßgebliche Motivation war, darf bezweifelt 

werden. Das vom BayLfD formulierte Ziel der Orientierungshilfe ist es, 

die „Datenschutzkonformität“ in Beschaffungsvorgängen zur Geltung 

zu bringen. Nach eigenem Bekunden möchte der BayLfD dazu beitra-

gen, dass Vergaberecht und Datenschutzrecht noch mehr als bisher ins 

Gespräch kommen. Die konsequente Ausrichtung von Beschaffungspro-

zessen auf datenschutzkonforme Leistungen wird als eine unabdingbare 

Voraussetzung für einen sparsamen und wirtschaftlichen Mitteleinsatz 

betrachtet.

Der BayLfD sieht die Gefahr, dass Vergabeverfahren für entsprechende 

Dienstleistungen oder IT-Anwendungen, die die Verarbeitung und/oder 

den Transfer von personenbezogenen Daten zum Gegenstand haben 

und somit die Vorgaben des Datenschutzrechts, insbesondere der Da-

tenschutz-Grundverordnung berücksichtigen müssen, sodass sie für 

öffentliche Auftraggeber vielfältige Herausforderungen und Fallstricke 

bergen.

Die Orientierungshilfe führt durch den Ablauf des Beschaffungspro-

zesses, identifiziert vergaberechtliche „Einfallstore“ für datenschutz-

rechtliche Vorgaben und erläutert, wie diese zielführend einbezogen 

und umgesetzt werden können. Die Handlungsmöglichkeiten eines 

Auftraggebers erweisen sich dabei als durchaus vielfältig. Die Orien-

tierungshilfe befasst sich dabei unter anderem auch mit den Rechtmä-

ßigkeitsvoraussetzungen der besonders praxisrelevanten Vergabe von 

Cloud-Leistungen.

Datenschutzkriterien 
im Vergabeverfahren

F
ast zeitgleich mit einem Erlass aus dem Verteidigungsministe-

rium und einer Weisung des Generalinspekteurs , welche zu 

einer Optimierung des Beschaffungswesens in der Bundeswehr 

führen sollen, hat der Bayerische Landesbeauftragte für den Daten-

schutz (BayLfD) eine Orientierungshilfe mit dem Titel „Datenschutz als 

Kriterium im Vergabeverfahren“  veröffentlicht.

Der Erlass des Bundesministeriums der Verteidigung (BMVg) soll die 

Inspekteure der Teilstreitkräfte im Prozess stärken, dazu führen, dass 

marktverfügbare Lösungen bevorzugt werden sowie Verfahren dere-

guliert werden, außerdem die Initialzündung dafür sein, dass rechtli-

che Spielräume für die Bundeswehr ausgeschöpft werden. Der Faktor 

Zeit soll künftig den Beschaffungsprozess bestimmen. Regelungen 
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https://www.bmvg.de/de/aktuelles/beschaffung-bundeswehr-schnelligkeit-hat-prioritaet-5615072
https://www.datenschutz-bayern.de/datenschutzreform2018/OH_Vergabe.pdf
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Datenschutz-Bußgeld: Kein 
Nachweis einer persönlichen 
Verur sachung durch die Unter-
nehmensleitung notwendig
Bußgeldbescheid der Berliner Beauftragten für Daten-
schutz und Informationsfreiheit
2019 hatte die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informations-

freiheit (BlnBDI) gegen die Deutsche Wohnen SE einen Bußgeldbescheid 

in Höhe von rund 14,5 Millionen Euro wegen Verstößen gegen die Daten-

schutz-Grundverordnung  (DS-GVO) erlassen. Bei Vor-Ort-Prüfungen im 

Juni 2017 und im März 2019 hatte die Aufsichtsbehörde festgestellt, dass 

das Unternehmen für die Speicherung personenbezogener Daten von Mie-

terinnen und Mietern ein Archivsystem verwendete, das keine Möglichkeit 

vorsah, nicht mehr erforderliche Daten zu entfernen. Personenbezogene 

Daten von Mieterinnen und Mietern wurden gespeichert, ohne zu über-

prüfen, ob eine Speicherung zulässig oder überhaupt erforderlich war.

Weiter auf DataAgenda lesen 
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mit Muster  

Löschkonzept  

zum  

Download

Löschen nach DS-GVO in der Praxis 
Sascha Kremer

1. Auflage 2020 / 122 Seiten / DIN A 4 
ISBN: 978-3-89577-851-3 
99,99 € inkl. E-Book und Arbeitshilfen (PDF)

Bestellen Sie direkt unter: datakontext.com/loeschkonzepte

https://www.datenschutz-berlin.de/fileadmin/user_upload/pdf/pressemitteilungen/2019/20191105-PM-Bussgeld_DW.pdf
https://dataagenda.de/datenschutz-bussgeld-kein-nachweis-einer-persoenlichen-verursachung-durch-unternehmensleitung-notwendig/
https://www.datakontext.com/loeschkonzepte
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hat gar eine Video-Anleitung  zum Thema. Auch Datenschutzverbände 

wie die GDD , aber auch Branchenverbände wie der BITKOM  bieten 

Hilfestellungen zum Thema an.

Der Zweck für die Erstellung und das Führen eines VVT ergibt sich aus 

dem Erwägungsgrund 82 zu Art. 30 DS-GVO. Hiernach sollen der Verant-

wortliche und der Auftragsverarbeiter „zum Nachweis der Einhaltung die-

ser Verordnung“ ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten, die seiner 

Zuständigkeit unterliegen, führen. Dieses Verzeichnis betrifft sämtliche 

ganz oder teilweise automatisierte Verarbeitungen sowie nicht automa-

tisierte Verarbeitungen personenbezogener Daten, die in einem Dateisys-

tem gespeichert sind oder gespeichert werden sollen. Für jede einzelne 

Verarbeitungstätigkeit ist eine Beschreibung nach Maßgabe des Art. 30 

DS-GVO anzufertigen. Als Verarbeitungstätigkeit ist im Allgemeinen ein 

Geschäftsprozess auf geeignetem Abstraktionsniveau zu verstehen.

Nachdem nun fast fünf Jahre ins Land gegangen sind, seit dem die Verant-

wortlichen (hoffentlich) ein VVT nach Maßgabe des Art. 30 DS-GVO erstellt 

haben, erläutert der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz 

(BayLfD) im Rahmen seiner fortlaufenden Reihe „Aktuelle Kurz-Informa-

tion“, was Verantwortliche (und auch Auftragsverarbeiter) bei der „Pflege 

und Aktualisierung“  eines VVT beachten sollten. Das Verzeichnis der 

Verarbeitungstätigkeiten will nämlich regelmäßig gepflegt werden.

Das aktuelle Papier des BayLfD zeigt auf, worauf dabei zu achten ist.

Dabei geht der BayLfD auch auf Themen ein, wie bspw. wer eigentlich 

für „die Verwaltung“ eines VVT zuständig ist. Oft geht unter, dass Ver-

antwortliche zwar ihren Datenschutzbeauftragten mit der zentralen 

Verwaltung des Verarbeitungsverzeichnisses zur Aufgabe beauftragen 

können, also das reine „Befüllen“ der Felder eines – analog oder digi-

tal – vorgehaltenen Formulars – die Inhalte jedoch muss der Verant-

wortliche selbst erarbeiten (lassen).

Verzeichnis der Ver-
arbeitungstätigkeiten: 
Was ist bei der Pflege 
zu beachten?

B
ehörden und Unternehmen müssen grundsätzlich ein Verzeich-

nis über ihre Verarbeitungstätigkeiten (VVT) führen (Art. 30 

DS-GVO). Um die Erstellung dieser Verzeichnisse zu erleichtern, 

hat die Konferenz der unabhängigen Datenschutzbehörden des Bundes 

und der Länder (DSK) einheitliche Hinweise  herausgegeben und ent-

sprechende Musterformulare für Verantwortliche und für Auftragsver-

arbeiter entwickelt. Zudem hat die DSK ein Kurzpapier  veröffentlicht, 

welches die wichtigsten Punkte zusammenfasst. Der Landesbeauftrag-

te für Datenschutz und Informationsfreiheit (LfDI) Baden-Württemberg 
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https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/wp-content/uploads/2020/07/Schulung-Verarbeitungsverzeichnis-2020-07.mp4
https://www.gdd.de/downloads/praxishilfen/GDDPraxishilfeDSGVOVerzeichnisvonVerarbeitungsttigkeiten.pdf
https://www.bitkom.org/sites/default/files/file/import/180529-LF-Verarbeitungsverzeichnis-online.pdf
https://www.datenschutz-bayern.de/datenschutzreform2018/aki47.html
https://www.ldi.nrw.de/system/files/media/document/file/hinweise-zum-verzeichnis-von-verarbeitungstaetigkeiten_4.pdf
https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/kp/dsk_kpnr_1.pdf
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Immerhin werden von der Schwerbehindertenvertretung im Rahmen 

ihrer täglichen Aufgaben eine Vielzahl personenbezogener Daten – ins-

besondere Beschäftigten- und Gesundheitsdaten – verarbeitet, welche 

nicht nur dem Schutz der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO), 

sondern auch dem Schutz spezialgesetzlicher Datenschutzregelun-

gen unterstellt sind. Um den Interessen schwerbehinderter und diesen 

gleichgestellten Personen in Beschäftigungsverhältnissen entsprechend 

Geltung zu verschaffen, vertritt die Schwerbehindertenvertretung die 

Interessen schwerbehinderter und diesen gleichgestellten Personen im 

Betrieb oder den Dienststellen, fördert deren Eingliederung und steht 

diesen beratend und helfend zur Seite.

Aufgrund der Risikoträchtigkeit dieser Daten ist es nicht unwahrschein-

lich, dass der unsachgemäße Umgang mit diesen Daten in eine mel-

depflichtige Datenschutzverletzung im Sinne des Art. 33 DS-GVO bzw. 

in eine benachrichtigungspflichtige Datenpanne nach Art. 34 DS-GVO 

münden kann.

Der LfDI Baden-Württemberg hat zahlreiche Fragen, mit denen die SBV 

oft konfrontiert wird zu einer FAQ zusammengefasst und bietet diese 

zum Download an. Mit diesen FAQ will der LfDI die wichtige Arbeit der 

Schwerbehindertenvertretungen unterstützen, die ohne den Daten-

schutz als elementarer Bestandteil kaum vorstellbar wäre. Wie der LfDI 

Baden-Württemberg zu Recht betont, müssen Mitarbeitende zum einen 

darauf vertrauen können, dass ihre personenbezogenen Daten bei der 

SBV gut aufgehoben sind, und zum anderen ist die SBV auch gesetzlich 

verpflichtet, sich bei ihrer Arbeit datenschutzkonform zu verhalten.

Datenschutz in der 
Schwerbehinderten-
vertretung

D
er LfDI Baden-Württemberg beschäftigt sich in einer seiner 

aktuellen Veröffentlichungen dankenswerterweise mit einem 

Thema, welches nicht nur in den Veröffentlichungen der Daten-

schutz-Aufsichtsbehörden, sondern auch in der breiten Datenschutz-Li-

teratur oft zu kurz kommt:

Welche datenschutzrechtlichen Fallstricke lauern im Rahmen der Arbeit 

der Schwerbehindertenvertretung (SBV)? Was gilt es als Mitglied der 

SBV zu beachten und unbedingt zu vermeiden?
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Jetzt anmelden: www.datakontext.com

16. GDD-Sommer-Workshop
für Datenschutzbeauftragte und -berater  
sowie Datenschutzdienstleister

28.–30.08.2023 | Timmendorfer Strand 

Praxisthemen:

✓ Aktuelle Entwicklungen im Datenschutz

✓ Trans-Atlantic Data Privacy Framework

✓  Das Auskunftsrecht im Licht aktueller 
EuGH-Entscheidungen

✓  Informationssicherheit vs. Datenschutz bei der Nutzung von M365

✓  Aktuelle (und nicht ganz gelöste) Rechtsfragen  
der Auftragsverarbeitung

✓ KPI und Kennzahlen
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https://www.datakontext.com/veranstaltung-suchen/datenschutz/kongresse-und-workshops/167/16.-gdd-sommer-workshop-fuer-datenschutzbeauftragte-und-berater-sowie-datenschutzdienstleister
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Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfrei-

heit (HmbBfDI)  informiert mit seiner aktuellen Handreichung kom-

pakt zum Datenschutz auf Webseiten  und möchte über die wesentli-

chen Aspekte beim Betrieb von Webseiten aufklären sowie den Weg zu 

mehr Datenschutz erleichtern. Die wesentlichen Aspekte, die dabei zum 

Thema Datenschutz zu beachten sind, werden in einer übersichtlichen 

Handreichung des HmbBfDI verständlich aufbereitet. Als Ziel gibt der 

HmbBfDI an, Webseitenbetreiber in die Lage zu versetzen, ihre Angebo-

te kritisch zu prüfen und Anpassungen so vorzunehmen, dass die ge-

setzlichen Verpflichtungen erfüllt werden können.

Der HmbBfDI weist aber zu Recht darauf hin, dass die Handreichung in 

Anbetracht der Komplexität des Themas eine individuelle Beratung nicht 

ersetzen kann. Die Handreichung ist aber durchaus geeignet, um den 

verantwortlichen Fachabteilungen erste Hinweise für anstehende To-

dos zu geben, damit diese den erforderlichen Beratungsbedarf abschät-

zen können.

Folgende zentrale Themen werden in der Handreichung 
behandelt:
1. Wann ist eine Einwilligung erforderlich?

2. Wie sollte ein Einwilligungsbanner gestaltet sein?

3. Wie können Inhalte Dritter eingebunden werden?

4. Worüber müssen die Nutzenden informiert werden?

5. Worauf ist beim technischen Betrieb zu achten?

6. Was droht, wenn Pflichten missachtet werden?

Datenschutz auf 
Webseiten: Hambur-
ger Datenschutzbe-
hörde informiert

B
etreiber von Websites, Apps und Co. haben die Vorgaben des 

Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz (TTDSG), 

insbes. § 25 TTDSG, sowie die Vorgaben der Datenschutz-Grund-

verordnung (DS-GVO) zu beachten. § 25 TTDSG setzt europäische Vor-

gaben nahezu wortgleich in nationales Recht um (vgl. GDD-Praxishilfe 

DS-GVO ePrivacy und Datenschutz beim Onlineauftritt ). Die Interpre-

tation der europäischen Norm kann insofern auch für die Auslegung und 

die Anwendung der TTDSG-Bestimmung herangezogen werden.

Fo
to

: R
aw

f8
, A

d
o

b
e 

St
o

ck

https://datenschutz-hamburg.de/
https://datenschutz-hamburg.de/assets/pdf/2023-04-Information_Webseitenbetreiber_innen.pdf
https://www.gdd.de/downloads/praxishilfen/prax-praxishilfen-neustrukturierung/GDDPraxishilfeDSGVOePrivacyundDatenschutzbeimOnlineauftritt.pdf
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Data Agenda Podcast Folge 40, Teil 1:  
Fünf Jahre DS-GVO – Kann die DS-GVO auch KI?
Die DS-GVO feiert am 25. Mai 2023 ihren fünften Geburtstag. Der Data-

Agenda-Podcast widmet dem Jahrestag eine Doppelfolge. In Teil 1 geht 

es um die Zukunft des Datenrechts mit Blick auf die KI-Verordnung und 

das Verhältnis der DS-GVO zum entstehenden Recht. Im Zentrum der 

Folge steht die Regulierung von Bots wie ChatGPT.

Axel Voß, der Berichterstatter der EVP für die KI-Verordnung im euro-

päischen Parlament und sein Büroleiter Kai Zenner stellen den Entwurf 

auf Grundlage des Änderungsvorschlages des Europäischen Parlaments 

vom 11. Mai 2023 zum Kommissionsvorschlag der KI-Verordnung vor. Mit 

dabei ist Professor Dr. Tobias Keber, Professor an der Hochschule der 

Medien Stuttgart und designierter Beauftragter für den Datenschutz 

und die Informationsfreiheit.

Zum Podcast bitte hier  klicken.

Data Agenda Podcast Folge 40, Teil 2:  
Fünf Jahre DS-GVO – Ist die DS-GVO durch Aufsicht 
und Rechtsprechung übersteuert?
Die DS-GVO feiert am 25. Mai 2023 ihren fünften Geburtstag. Der Data-

Agenda-Podcast widmet dem Jahrestag eine Doppelfolge. In Teil 2 geht 

es um Rückblick, Reflexion und Standortbestimmung. Wie hat sich das 

Recht entwickelt und wie wird es in der Aufsichtspraxis und der Recht-

sprechung ausgestaltet? Muss die DS-GVO im Angesicht der KI ange-

passt werden?

Darüber diskutieren der Richter am Bundesgerichtshof Dr. Peter Allgayer, 

die Leiterin des ULD Schleswig-Holstein und aktuelle Vorsitzende der DSK 

Dr. h.c. Marit Hansen und Professor Dr. Jürgen Kühling, Professor an der 

Universität Regensburg und Vorsitzender der Monopolkommission.

Zum Podcast bitte hier  klicken.

Weitere Folgen unter DataAgenda.de/podcast 

Der Experten-Talk  mit 
Prof. Dr. Schwartmann
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Folge #40
Fünf Jahre DS-GVO –  

Kann die DS-GVO 

auch KI?

Axel Voß
Prof. Dr. Tobias 
Keber Kai Zenner

Teil 1

Folge #40
Fünf Jahre DS-GVO –  

Ist die DS-GVO durch 

Aufsicht und Recht 

sprechung übersteuert? Dr. Peter 
Allgayer

Dr. h.c. Marit
Hansen

Prof. Dr. Jürgen 
Kühling

Teil 2

https://dataagenda.de/folge-40-teil-1-fuenf-jahre-ds-gvo-kann-die-ds-gvo-auch-ki/ 
https://dataagenda.de/folge-40-teil-1-fuenf-jahre-ds-gvo-kann-die-ds-gvo-auch-ki/ 
https://dataagenda.de/folge-40-teil-2-fuenf-jahre-ds-gvo-ist-die-ds-gvo-durch-aufsicht-und-rechtsprechung-uebersteuert/
https://dataagenda.de/folge-40-teil-2-fuenf-jahre-ds-gvo-ist-die-ds-gvo-durch-aufsicht-und-rechtsprechung-uebersteuert/
https://dataagenda.de/podcast
https://dataagenda.de/podcast/
https://dataagenda.de/podcast/
https://dataagenda.de/folge-40-teil-1-fuenf-jahre-ds-gvo-kann-die-ds-gvo-auch-ki/ 
https://dataagenda.de/folge-40-teil-2-fuenf-jahre-ds-gvo-ist-die-ds-gvo-durch-aufsicht-und-rechtsprechung-uebersteuert/
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Newsletter 
Möchten Sie bei Erscheinen der aktuellen Datenschutz Newsbox 
informiert werden und so keine Ausgabe mehr verpassen? 
Dann tragen Sie sich unverbindlich und kostenlos ein unter: 
www.datakontext.com/newsletter

Jetzt bestellen: www.datakontext.com/SDM-Audit

Ihre DS-GVO- 
Umsetzung 

smart auditiert 
und visualisiert 
für nur 349 €.

DS-GVO Audit  
nach dem Standard-
Datenschutzmodell (SDM 3.0)

Datenschutzorganisationen prüfen  
und bewerten nach der Systematik  
der Aufsichtsbehörden
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